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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 18. April 2024 

 
 
Im Fall der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils sind neben 
dem Festkaufpreis zu leistende gewinn- oder umsatzabhängige 
Kaufpreisbestandteile erst im Zeitpunkt des Zuflusses als 
nachträgliche Betriebseinnahmen zu versteuern. Sie erhöhen den 
im Jahr der Veräußerung entstandenen Veräußerungsgewinn nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes nicht 
(Bestätigung der Rechtsprechung). Dies gilt auch für sogenannte 
Earn-Out-Klauseln, bei denen das Entstehen der sich hieraus 
ergebenden variablen Kaufpreisbestandteile sowohl dem Grunde 
als auch der Höhe nach ungewiss ist. (Die Entscheidung wurde 
nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit 
dem 11.01.2024 als NV-Entscheidung abrufbar.) 
 
Zum Urteil 
 
 
Hat das FG einen Zeugen zur mündlichen Verhandlung geladen 
und will es von der Vernehmung des Zeugen absehen, muss es 
die Beteiligten vor Erlass des Urteils unmissverständlich darauf 
hinweisen. Unterbleibt dieser Hinweis, verletzt das FG den 
Anspruch auf rechtliches Gehör. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil IV R 9/21: 
Versteuerung von 
"Earn-Out-Zahlungen" 
im Zusammenhang mit 
der Veräußerung eines 
Mitunternehmeranteils 
 
 
 
 
 
9. November 2023 
 

Beschluss V B 12/23: 
Verletzung des 
Anspruchs auf 
rechtliches Gehör 
durch das 
Finanzgericht (FG) 
 
 
 
 
 
4. April 2024 
 

 

 
Urteil:  
 
 
 
 
 
 
23. Januar 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410063/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410058/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Ohne Zuwendungswillen keine verdeckte Gewinnausschüttung 
Eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensverschiebung von 
einer Kapitalgesellschaft an einen Gesellschafter setzt einen Zuwendungswillen 
voraus. Ein solcher kann aufgrund eines Irrtums des Gesellschafter-
Geschäftsführers fehlen. Maßgebend ist insoweit, ob der konkrete Gesellschafter-
Geschäftsführer einem entsprechenden Irrtum unterlegen ist, nicht hingegen, ob 
einem ordentlich und gewissenhaft handelnden Geschäftsleiter der Irrtum 
gleichfalls unterlaufen wäre. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem 
aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Geklagt hatte eine GmbH, deren Stammkapital durch die alleinige Gesellschafter-
Geschäftsführerin unter anderem durch die Einbringung einer 100% - Beteiligung 
an einer weiteren GmbH erbracht werden sollte. Bei der einzubringenden GmbH 
wurde eine Kapitalerhöhung durchgeführt, die im Ergebnis die Gesellschafter-
Geschäftsführerin begünstigte. Das Finanzamt sah hierin eine verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) der Klägerin an ihre Gesellschafter-
Geschäftsführerin. 
Die Klägerin machte demgegenüber mit ihrer Klage geltend, dass die Zuwendung 
an die Gesellschafter-Geschäftsführerin irrtümlich aufgrund eines Versehens bei 
der notariellen Beurkundung der Kapitalerhöhung erfolgt sei. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein wies die Klage ab, weil einem ordentlichen 
und gewissenhaften Geschäftsleiter der von der Klägerin dargelegte Irrtum nicht 
unterlaufen wäre (siehe unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH  
Der BFH hat nun aber klargestellt, dass es für die Frage, ob der für die Annahme 
einer vGA erforderliche Zuwendungswille vorliegt, allein auf die Person der 
konkreten Gesellschafter-Geschäftsführerin ankommt. Er verwies den Streitfall 
deshalb zur weiteren Sachaufklärung an das Finanzgericht zurück. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 22. November 2023 (I R 9/20), veröffentlicht am 11. April 2024, 
vgl. die Pressemitteilung 020/24. 
 
Zuständigkeit für die Außenprüfung bei beschränkt Steuerpflichtigen 
(Steuerabzug) 
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in Köln ist nicht dafür zuständig, eine 
Außenprüfung anzuordnen, um die ordnungsgemäße Durchführung des 
Steuerabzugs bei ausländischen Künstlern oder anderen beschränkt 
steuerpflichtigen Personen zu kontrollieren. Diese Aufgabe obliegt vielmehr dem 
örtlichen Finanzamt, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden hat. 
Sachverhalt 
Im Streitfall ging es um eine Personengesellschaft, die eine Konzertdirektion in 
einer deutschen Stadt betreibt und unter anderem ein jährlich stattfindendes 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228136/verdeckte-gewinnausschuettung-trotz-irrtums/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410058/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ohne-zuwendungswillen-keine-verdeckte-gewinnausschuettung/
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Musikfestival veranstaltet. Dafür engagiert sie ausländische Künstler und 
Künstlergruppen. Deren Honorare unterliegen im Inland der Steuerpflicht gemäß 
§ 49 Abs. 1 Nr. 3 bzw. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d des Einkommensteuergesetzes 
(EStG). Die Einkommensteuer auf die von den ausländischen Künstlern erzielten 
Honorare wird gemäß § 50a Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 EStG durch den sog. 
Steuerabzug erhoben, d.h. die inländische Konzertdirektion als Auftraggeberin 
der Künstler behält einen bestimmten Prozentsatz des Honorars ein und führt den 
Betrag unmittelbar an den Fiskus ab. Die klagende Personengesellschaft verfuhr 
auf diese Weise und versandte entsprechende Meldungen an das für die 
Durchführung des Steuerabzugs zuständige BZSt. 
Unter dem 12.02.2020 erließ das örtlich für die klagende Personengesellschaft 
zuständige Finanzamt eine Prüfungsanordnung; die Prüfung sollte sich auch auf 
den "Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG" beziehen. Die Klägerin 
ging gegen die Prüfungsanordnung vor. Das von ihr angerufene 
Niedersächsische Finanzgericht gab der Klage statt. Nicht das örtliche Finanzamt, 
sondern das BZSt sei für die Prüfung des Steuerabzugs im Rahmen einer 
Außenprüfung sachlich zuständig (siehe unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Dem ist der BFH entgegen getreten. 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 des Finanzverwaltungsgesetzes hat das BZSt 
unter anderem die Aufgabe, das Steuerabzugsverfahren nach § 50a Abs. 1 EStG, 
einschließlich des Erlasses von Haftungs- und Nachforderungsbescheiden und 
deren Vollstreckung, durchzuführen. Diese an konkrete Einzeltätigkeiten 
anknüpfende Aufgabenübertragung erfasst jedoch nicht die Außenprüfung, die als 
besondere Sachaufklärungsmaßnahme einem streng formalisierten eigenen 
Verfahren folgt und deshalb gerade nicht als Teil einer Veranlagung oder eines 
Steuerabzugs angesehen werden kann. 
Unberührt davon bleibt die grundsätzliche Befugnis des BZSt, an einer vom 
örtlichen Finanzamt angeordneten Außenprüfung teilzunehmen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 20. Dezember 2023 (I R 21/21), veröffentlicht am 11. April 2024, 
vgl. die Pressemitteilung 022/24. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 

Business Meldungen 
 
Strg Tax - Der Podcast für die Besteuerung der öffentlichen Hand (PwC 
Deutschland) 
  
Steuerlicher Querverbund: Alternativen zum BHKW sowie BFH-Beschluss vom 
31.01.2024 zur Kettenzusammenfassung 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 
 
 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228505/zustaendigkeit-fuer-die-pruefung-des-steuerabzugs-nach-50a-estg-im-rahmen-der-aussenpruefung/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/zustaendigkeit-fuer-die-aussenpruefung-bei-beschraenkt-steuerpflichtigen-steuerabzug/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/242865/external-tax-audit-to-include-review-of-tax-withholding-for-limited-taxpayers/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/242851/strg-tax-der-podcast-fuer-die-besteuerung-der-oeffentlichen-hand-pwc-deutschland/
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

Terminplaner 
  
Verfahrensrecht und Verrechnungspreise 
in der Betriebsprüfung 
Webcast, 29.4. 2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/verrechnungspreise
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2024 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 
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